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Sehr geehrter Herr Nagel,

entsprechend dem o.g. Antrag werde ich als Vorsitzender des Verwaltungsrates die von lhnen und
den im Antrag genannten dreiweiteren Verwaltungsratsmitgliedern bezeithneten Tagesordnungs-
punkte in die Tagesordnung der nächsten Verwaltungsratssitzung aufnehmen.

Bedingt durch die Osterferien und die urlaubsbedingten Vakanzen bitte ich allerdings um lhr Ver-
ständnis, dass die nächste Vennraltungsratssitzung nicht vor dem von lhnen gewünichten Termin
vor Ablauf der 15. Kalendennroche stattfinden kann.

Hinsichtlich lhrer Ausführungen in der Antragsbegründung darf ich darauf hinweisen, dass in Er-
mangelung von Themen für die Tagesordnung die Sitzung am 17.02.2016 nicht stattfand und da-
her von mir abgesagt wurde.

Entgegen lhrer Auffassung handelt es sich hierbei nicht um einen Verstoß gegen die Regelungen
der Satzung der Stadt Bad Oeynhausen über die Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR).
Gem. $ I Abs. 2 dieser Satzung müssen in jedem Jahr mindestens zwei Verwaltungsratssitzungen
stattfinden. lm Jahr 2016 sind lt. Sitzungskalender noch dreiVerwaltungsratssitzungen geplant, so
dass die satzungsrechtliche Mindestanzahl von Sitzungen überobligatorisch erfüllt wird.-

Auch liegt kein Verstoß gegen $ 6 Abs. 6 dieser Satzung vor. Diese Regelung manifestiert ein vier-
teljährliches lnformationsrecht des Rates der Stadt Bad Oeynhausen und eine gleichzeitige Infor-
mationspflicht des Verwaltungsrates, vertreten durch den vorsitzenden,
In der bisherigen einvernehmlichen Praxis wurde diese Informationspflicht dadurch erfüllt, dass
dem Rat die zuvor dem Verwaltungsrat vorgelegten Quartalsberichte zur lnformation in der darauf
folgenden Ratssitzung als Anlage zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt übergeben wur-
den.
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Der nächste Quartalsbericht erfolgt nach dem 31.03.2016.
Diese bewährte Vorgehensweise sollte meines Erachtens auch zukünftig beibehalten werden.

Abschließend bitte ich Sie, die weiteren drei antragstellenden Verwaltungsratsmitglieder entspre-
chend zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

dgd-.
Achim Wilmsmeier
Vorsitzender des Verualtungsrates
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